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kulturellen Aufbau im Kreis auf der 
Grundlage der Beschlüsse des Kreis
tages und der übergeordneten 
Staatsorgane. Ihm sind Betriebe und 
Einrichtungen unterstellt. Er ist ins
besondere für die staatliche Leitung 
und Planung der Land- und Nah
rungsgüterwirtschaft verantwort
lich. Seine Arbeit muß stets darauf 
gerichtet sein, die Aufgaben des 
Fünfjahrplanes, des Jahresplanes 
und des Haushaltsplanes des Kreises 
zu erfüllen, dazu alle materiellen 
und finanziellen Reserven zu er
schließen und die schöpferische Mit
wirkung der Werktätigen bei der 
Staats- und Wirtschaftsleitung zu 
fördern. Der R. bereitet die Tagun
gen und Beschlüsse des Kreistages 
zusammen mit den Kommissionen 
vor, unterstützt die Kommissionen 
des Kreistages und ist verantwortlich 
für die Anleitung, Unterstützung 
und Kontrolle der Räte der kreisan
gehörigen Städte und der Gemein
den. Er leitet die Arbeit seiner Fach
organe und gewährleistet eine enge 
Zusammenarbeit mit den anderen 
Staatsorganen im Kreis, mit den 
wirtschaftsleitenden Organen, den 
nichtunterstellten volkseigenen Be
trieben und Kombinaten und den ge
sellschaftlichen Organisationen der 
Werktätigen, insbesondere mit den 
Gewerkschaften und den Ausschüs
sen der Nationalen Front. Entspre
chend seiner gesetzlich festgelegten 
Verantwortung faßt der R. Be
schlüsse, die für die Betriebe und 
Einrichtungen und für die Bürger im 
Kreis verbindlich sind. —► örtliche 
Räte, —*■ territoriale Rationalisie
rung

Rat des Stadtbezirkes: ständig 
arbeitendes Organ der —<• Stadtbe
zirksversammlung, das für die Dauer 
der Wahlperiode von ihr gewählt 
wird. Seine Mitglieder sind in der 
Regel Abgeordnete. Der R. ist der 
Stadtbezirksversammlung und dem 
übergeordneten —<• Rat der Stadt für 
seine Tätigkeit verantwortlich und

rechenschaftspflichtig. Seine Tätig
keit wird geprägt von den Anforde
rungen an eine einheitliche Gesamt
entwicklung der Stadt. Er ist ein kol
lektiv arbeitendes Organ, das vom 
Stadtbezirksbürgermeister geleitet 
wird. Er setzt sich zusammen aus 
dem Vorsitzenden des Rates, dem 
Ersten Stellvertreter, den Stellvertre
tern des Vorsitzenden, dem Sekretär 
und den Mitgliedern des Rates. Der 
Rat bereitet die Tagungen und Be
schlüsse der Stadtbezirksversamm
lung zusammen mit seinen Kommis
sionen vor, leitet die Arbeit seiner 
Fachorgane. Er gewährleistet eine 
enge Zusammenarbeit mit den ge
sellschaftlichen Organisationen, vor 
allem mit den Gewerkschaften und 
mit den Ausschüssen der Nationalen 
Front. Zur Erfüllung der staatlichen 
Aufgaben, insbesondere der Haupt
aufgabe und damit der Sicherung 
und schrittweisen Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Werktätigen, organisiert er eine 
wirksame politische Massenarbeit 
zur umfassenden Mitwirkung der 
Bürger in den Wohngebieten. Ent
sprechend seiner gesetzlich festge
legten Verantwortung faßt der R. 
Beschlüsse, die für die Betriebe und 
Einrichtungen und die Bürger im 
Stadtbezirk verbindlich sind. —<• ört
liche Räte

Rat für Gegenseitige Wirt
schaftshilfe (RGW): internatio
nale Wirtschaftsorganisation soziali
stischer Staaten, deren zwischen
staatliche Beziehungen einen neuen, 
auf den Prinzipien des sozialisti
schen Internationalismus beruhen
den Typ darstellen. Der RGW 
wurde im Januar 1949 in Moskau 
gegründet. Mitgliedstaaten sind: die 
VR Bulgarien, die DDR (1950), die 
Republik Kuba (1972), die Mongoli
sche VR (1962), die VR Polen, die 
SR Rumänien, die CSSR, die 
UdSSR, die Ungarische VR und die 
SR Vietnam (1978). Die SVR Alba
nien nimmt ihre Mitgliedschaft z. Z.


